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hiesigem Könkglich-Oldenburgischen Land-Gerichte sich anzugeben und sich darzu gehörig
zu lsZmmiren, mit der Verwarnung, daß widrigenfalls nach Maßgabe der Königlichen
Verordnungen mit der Erbschafft ohne Anstand werde verfahren werden: Zugleich wer
den auch diejenigen, welche ex capite debiti oder sonst an bemeldeten Nachlaß einigen An
spruch haben, hierdurch verabladet , ihre etwan habende Forderungen auf den 8. Januar.
1762. bey hiesigem König!. Land-Gerichte bey Straffe des ewigen Stillschweigens anzu
geben. Decretum Oldenburg in Judicio den 2 Oten Novembr. I7f 9.

Röniglich - Darmemarckisches in den Aemtern Oldenburg und Elßflech
verordnetes Landgericht, dajeldst.

II. Citatio Creditorum«.

i) Nachdem zu Fortsetzung der bey hiesigen Stadt-Gerichte rechtshängigen Steinischen
Meßingischen und Vvgtisch.n Concurs. machen anderwärtiger terminus peremtorius auf
den 7ten Decembr. schiers künftig ex officio anberahmet worden: Als wird solches d- nen

sämtl. Creditoribus hiermit bekannt gemacht, und denenselben zugleich injungiret, den liqui,
dationsp'mök annoch so gewiß zu berichtigen, und was sich sonsten nach Maas der Proceß-
Ordnung gebühret ad prowcollum zu verhandlen, als im wiedrigen gewiß zugewartigcn,
daß sie ferner nicht gehöret, sondern mit ihren etwanigen pmensionen gäntzlich abgewiesen
werden sollen. Desgleichen ist auch in der Köhlerischen undWesthoffischen Concurs Sache
terminus peremtorius auf t&gt;en i líen d. m. praffigircf, UNd Werden sämtliche Creditores untkk

gleichmäßigen prejudicio hiermit ebenfals vorgeladen. 8ign. Cassel den 2oten Novembr.
1759.

Bürgermeister und Rach daselbst.

HI. Sachen, so ausserhalb Cassel, zu verpfachtcn scynd.
1) Nachdem der Stadl-Kellcr zu Grebenstein ä primo Januarii bis ende 1700. an den Meinst-

bietenden, verpfachtet werden soll, und darzu Terminus aufFreytagö den ?ten Decembr.

schierskünfftig anberahmet worden; Als wird solches hierdurch zu dem Ende öffentlich
bekannt gemacht, damit diejenige, so darauf zu biethen willens sind, sich in presixo Vor
mittags um 8 Uhr auf hiesigem Rathhause angeben, ihre obrigkeitliche Attestata wegen
ihres Lebens und Wandels, und daß sie den erforderlichen Wirthschafftö-Verlag zuthun,
auch Camion zu stellen im Stande seynd, anforderst vorzeigen und darauf ihre .Gebote
thun können. Grebenstein den 12. Novembr. 1759.

Bürgermeister und Rath daselbst.

2) Es soll auf instehenden Petrrtag des i762ten Jahres die Laarische Mühle in zweyen
Mahl und einem Schlag-Gange bestehend, wobey auch noch über das eine Bann - Ge.

- rechtigkeit ist, entweder Verpachtet, oder adminiffi-irt werden, falß sichern lediger und sonst

die hiezu erforderliche qualitas» habender Mensch finden solté; wer also zudem ein- oder
dem anderen Lust hat, kann sich bey dem Herrn Eigenthümer auf dem ohnweitZierenberg

gele-


